
Satzung 

 

des Fördervereins der Realschule Renningen e.V. 

Verabschiedet auf der Gründungsversammlung in Renningen am 11. Juni 2001 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen "Förderverein der Realschule Renningen e. V." im Folgenden 

"Verein" genannt - 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Renningen und ist ins Vereinsregister beim Amtsgericht 

Leonberg einzutragen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweckbestimmung 

Zweck des Vereins ist 

1. die Förderung der Erziehung und der Bildung. 

Die Zielsetzung des Fördervereins wird insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln 

durch  

Beträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten 

Zweck  

dienen, verwirklicht. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen 

Fassung.Er wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließl ich zur 

Förderung steuerbegünstigter Körperschaften verwendet.3. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.4. Mittel des Vereins dürfen nur für 

satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer 

Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt auch bei 

Auflösung oder Aufhebung des Vereins. 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

6. Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 

§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Schüler der Realschule 

Renningen können beitragsfrei außerordentliches Mitglied des Fördervereins werden. Mit 

Erreichen des 18. 

Lebensiahres werden sie ordentliche Mitglieder. Sofern sie nicht kündigen, wird ab dem 

folgenden 

Geschäftsjahr der Beitrag fällig. 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins 

teilzunehmen. 

Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der 

Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das 

Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 



Die ordentlichen Mitglieder haben jährlich einen von der Mitgliederversammlung 

festgesetzten Beitrag zu leisten, der spätestens bis zum 15. März des jeweiligen 

Kalenderjahres zu entrichten ist 
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